
Allgemeine Servicebedingungen 
 

Seite 1/2 

1. Allgemeines, Geltungsbereich  
1.1 Diese Allgemeinen Servicebedingungen gelten für alle 

unsere Verträge, die Serviceleistungen unseres Kunden-
dienstes (z.B. Wartungen, Reparaturen etc.) zum Gegen-
stand haben. Ausgenommen sind spezielle Verträge, wie 

z.B. Full-Service Verträge. Sie gelten ausschließlich. Von 
diesen Allgemeinen Servicebedingungen abweichenden 
Bedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 
Diese Allgemeinen Servicebedingungen gelten auch dann, 

wenn wir unsere Serviceleistungen in Kenntnis abwei-
chender Bedingungen des Kunden vorbehaltlos erbringen. 
Nebenabreden zu und/oder Änderungen der nachstehen-

den Servicebedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
unserer schriftlichen Bestätigung.  
1.2. Für den Fall laufender Geschäftsbeziehung gelten 

diese Servicebedingungen für alle künftigen Wartungs-, 
Service- und Reparaturvereinbarungen mit dem Kunden 
ebenfalls, soweit nicht ausdrücklich andere Bedingungen 
einbezogen werden.  

 
2. Mitwirkung und technische Hilfeleistung des  

Kunden  
2.1. Der Kunde stellt den Servicegegenstand, an denen die 
Serviceleistungen zu erbringen sind, zum vereinbarten 
Termin bereit. Unseren Servicetechnikern wird für die 
Dauer der Durchführung der vertraglich vereinbarten Leis-

tungen ungehinderter Zugang zu den Servicegegenstän-
den gewährleistet.  
2.2 Bei Durchführung der Arbeiten beim Kunden trägt die-

ser dafür Sorge, dass  
• die Örtlichkeiten sowie die in seinem Unterneh-
men vorhandenen Einrichtungen zur Durchführung 

der Arbeiten zur Verfügung stehen. Er ist auf seine 
Kosten zur technischen Hilfeleistung, insbesondere 
zur kostenlosen und ausreichenden Gestellung von 
Hilfspersonal, Hilfsmitteln, erforderlichen Trans-

portmitteln sowie Strom, Wasser und sonstigen be-
nötigten Betriebsmitteln einschließlich der entspre-
chenden Anschlüsse für die erforderliche Zeit ver-

pflichtet. Die Hilfskräfte haben den Weisungen der 
von uns mit der Durchführung der Arbeiten betrau-
ten Personen Folge zu leisten. Für die bereitgestell-
ten Hilfskräfte übernehmen wir keine Haftung.  

• die vereinbarten Arbeiten sofort nach Ankunft un-
serer Servicetechniker begonnen und ohne Verzö-
gerung bis zur Abnahme durch den Kunden durch-

geführt werden können. Soweit besondere Pläne 
und/oder Anleitungen von uns erforderlich sind, 
stellen wir sie dem Kunden rechtzeitig zur Verfü-

gung.  
• die zum Schutz von Personen und Sachen am Ort 
der Durchführung der Leistung notwendigen Maß-
nahmen getroffen werden. Er unterrichtet unsere 

Servicetechniker über bestehende Sicherheitsvor-
schriften, soweit diese für unsere Techniker von Be-
deutung sind.  

2.3. Vom Kunden verursachte Verzögerungen gehen zu 
seinen Lasten.  
2.4 Der Kunde wird auf seine Kosten alle Materialien be-
reitstellen und alle sonstigen Handlungen vornehmen, die 

gegebenenfalls zur Einregulierung der Servicegegen-
stände sowie zur Durchführung der Erprobung notwendig 
sind.  

2.5 Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen gemäß den 
Regelungen in Ziffer II. Nr. 1, 2 und 4 nicht nach, sind wir 
berechtigt, aber nicht verpflichtet, an seiner Stelle und auf 

seine Kosten die jeweiligen Maßnahmen zu ergreifen oder 
von geeigneten Dritten ergreifen zu lassen. Die Geltend-
machung weitergehender Ansprüche behalten wir uns 
vor.  

 
3. Preise, Kostenvoranschläge  

3.1 Die vertraglichen Lieferungen und Serviceleis-

tungen werden nach Arbeits- und Reisezeit (auch für 
die Beschaffung von Ersatzteilen) sowie Wartezeit 
zu unseren jeweils gültigen Service-Preissätzen be-
rechnet, soweit sie nicht bereits im Leistungsum-

fang des jeweiligen Vertrages enthalten sind. Bei der 
Benutzung eines Servicefahrzeugs wird Kilometer-
geld für jeden Kilometer der Hinfahrt zu unseren je-

weils gültigen Service-Preissätzen in Rechnung ge-
stellt, soweit es nicht bereits im Leistungsumfang 
des jeweiligen Vertrages enthalten ist.  

3.2 Für Über-, Nacht- und Sonntagsstunden werden 
die üblichen Aufschläge erhoben.  

3.3 Vom Kunden verursachte Verzögerungen gehen 
zu seinen Lasten.  
3.4 Ist in dem jeweiligen Vertrag kein Pauschalpreis 

vereinbart, teilen wir dem Kunden bei Vertragsab-
schluss den voraussichtlichen Preis mit (Kosten-
schätzung). Soweit eine Kostenschätzung im Einzel-
fall nicht möglich ist, werden die Leistungen nach 

Aufwand berechnet. Können die vertraglichen Leis-
tungen zu dem Preis nicht durchgeführt werden    o-
der erweist sich die Ausführung zusätzlicher Arbei-

ten oder die Verwendung zusätzlicher Teile oder 
Materialien als notwendig, so dürfen die vereinbar-
ten Kosten um maximal 20% überschritten werden.  

3.5 Stellt sich in den Fällen der vorstehenden Ziffer 
(3.4) bei Ausführung der Arbeiten heraus, dass im 
Interesse einer ordnungsgemäßen Auftragsausfüh-
rung die im Voraus geschätzten Kosten um mehr als 

20% überschritten werden, wird keine weitere Ver-
einbarung getroffen und die entstehenden Kosten 
werden vom Kunden akzeptiert. 

3.6 Wird in den Fällen der vorstehenden Ziffer (3.4) 
vor Ausführung der vertraglichen Leistungen ein 
Kostenvoranschlag mit verbindlichen Preisansätzen 
gewünscht, so muss der Kunde dies ausdrücklich 

verlangen. Ein derartiger Kostenvoranschlag ist nur 
verbindlich, wenn er schriftlich abgegeben und aus-
drücklich als verbindlich bezeichnet wird.  

3.7 Kündigt der Kunde den Vertrag wegen Über-
schreitung der Kostenschätzung gemäß vorstehen-
der Ziffer 6 und 7 oder aus sonstigen Gründen, so 

hat er die bis dahin erbrachten Leistungen ein-
schließlich der Aufwendungen für bestellte und be-
reits beschaffte Ersatzteile sowie den entgangenen 
Gewinn zu bezahlen.  

 
4. Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug, SEPA-
Lastschriftverfahren  
4.1 Rechnungen sind innerhalb von zehn (10) Tagen 
nach Rechnungseingang oder zu dem in der Rech-
nung genannten Datum ohne Abzug zahlbar, soweit 
im Einzelfall nichts Anderes vereinbart ist. Fällige 

Rechnungsbeträge sind auf das von uns benannte 
Konto von Ehlers zu überweisen 
4.2 Wir können Vorauszahlung verlangen.  

4.3Beanstandungen von Rechnungen müssen 
schriftlich und binnen 14 Tagen nach Rechnungsda-
tum erfolgen.  

4.4 Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berech-
tigt, bis zur vollständigen Bezahlung Verzugszinsen 
in Höhe von neun (9) Prozentpunkten über dem Ba-
siszinssatz zu verlangen (§ 288 Abs. 2 BGB).  

4.5 Hiervon unberührt bleibt unser Recht bei Zah-
lungsverzug und sonstigen Änderungen in den wirt-
schaftlichen Verhältnissen des Kunden, die seine 

mangelnde Leistungsfähigkeit erkennen lassen, im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach unse-
rer Wahl für bestehende Forderungen Sicherheiten 
zu verlangen, die Vertragserfüllung im verhältnis-

mäßigen Umfang zu verweigern (z.B. durch Ausset-
zung von Lieferungen und/oder von sonstigen Leis-
tungen), oder vom Vertrag zurückzutreten.  

4.6 Vereinbart der Kunde mit uns Zahlungen im 
SEPA-Lastschriftverfahren, erteilt der Kunde uns das 
erforderliche SEPA Lastschriftmandat unter Angabe 

seines Kreditinstituts und der maßgeblichen Bank-
daten (BIC und IBAN). Der Kunde wird für die erfor-
derliche Deckung seines Bankkontos sorgen. Durch 
Rücklasten bedingte Kosten trägt der Kunde.  

4.7Ein Zurückbehaltungsrecht gegenüber unseren 
Ansprüchen steht dem Kunden nur insoweit zu, als 
seine Gegenansprüche unbestritten, von uns aner-

kannt oder rechtskräftig festgestellt ist.  
4.8 Die Aufrechnung gegenüber unseren Forderun-
gen ist für den Kunden beschränkt auf Gegenforde-
rungen, die aus demselben Vertragsverhältnis resul-

tieren, oder auf solche aus anderen Rechtsverhält-
nissen, die unbestritten, rechtskräftig festgestellt o-
der von uns anerkannt sind.  

4.9 Ansprüche des Kunden uns gegenüber dürfen 
nicht abgetreten werden.  
4.12 Zahlungen dürfen nur direkt an unsere Haupt-

konto, nicht an unsere Fachberater oder Vertreter 

geleistet werden. In jedem Fall gilt eine Zahlung erst 
mit Eingang auf unserem Firmenkonto als geleistet.  

 
5. Leistungszeit, Verzug  
5.1 Angaben über Fristen und Termine zur Durch-

führung vertraglicher Serviceleistungen beruhen auf 
Schätzungen. Sie sind daher nicht verbindlich, so-
weit im Einzelfall nichts Anderes vereinbart ist.  
5.2 Erteilt uns der Kunde Zusatz- und/oder Erweite-

rungsaufträge und/oder werden zusätzliche Arbei-
ten notwendig, verlängert sich die Frist zur Durch-
führung der vertraglichen Serviceleistungen ent-

sprechend.  
5.4 Liegt Verzug vor und gewährt uns der Kunde eine 
angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen 

schriftlichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser 
Frist die Annahme der vertraglichen Serviceleistun-
gen ablehne, so ist der Kunde, wenn die Nachfrist 
fruchtlos verstreicht, zum Rücktritt vom Vertrag be-

rechtigt. Einer Nachfristsetzung bedarf es nicht, so-
weit dies nach gesetzlichen Vorschriften entbehrlich 
ist. Auf unser Verlangen wird der Kunde in angemes-

sener Frist erklären, ob er von seinem Rücktritts-
recht Gebrauch macht.  
5.5 Vorbehaltlich der Regelungen in Nr.12.2 beste-
hen weitergehende Rechte des Kunden aus Verzug, 

insbesondere Schadensersatzansprüche, nicht.  
 
6. Gefahrtragung und Transport  
6.1 Mit der Benachrichtigung des Kunden über die 
Fertigstellung der vertraglichen Serviceleistungen 
geht die Gefahr auf ihn über.  

6.2 Der Hin- und Rücktransport der Servicegegen-
stände, an denen Leistungen zu erbringen sind, ob-
liegt grundsätzlich dem Kunden, der auch die Gefahr 
des Untergangs oder der Beschädigung auf dem 

Transportweg trägt.  
6.3Wird der Transport vereinbarungsgemäß von uns 
übernommen, geschieht dies auf Rechnung und Ge-

fahr des Kunden, auch wenn der Transport mit un-
seren Fahrzeugen erfolgt, es sei denn, im Einzelfall 
ist etwas Anderes vereinbart.  
6.4 Die uns vom Kunden zur Erfüllung der vertragli-

chen Serviceleistungen übergebenen Servicegegen-
stände haben wir nicht gegen Feuer, Diebstahl, 
Transport- und Lagerschäden, etc. versichert. Diese 

Risiken sind vom Kunden zu decken, es sei denn, 
dass wir auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten 
des Kunden eine entsprechende Versicherung abge-

schlossen haben.  
 
7. Abnahme der vertraglichen Leistung, Über-

nahme durch den Kunden  
7.1 Wir teilen dem Kunden die Fertigstellung der 
vertraglichen Serviceleistungen mit. Auch die Zusen-
dung der Rechnung gilt als entsprechende Mittei-

lung. Die Abnahme hat binnen zwei Wochen nach 
Mitteilung zu erfolgen.  
7.2 Hat der Kunde die vereinbarte Service- und/oder 
sonstige vertragliche Leistung bei der Abnahme 

nicht ausdrücklich schriftlich beanstandet, oder ist 
die Abnahme nicht fristgemäß erfolgt, gilt die ver-
tragliche Serviceleistung als ordnungsgemäß abge-

nommen.  
7.3 Stellen wir unsere Serviceleistungen auf Wunsch 
des Kunden ein, ist dieser zur Zahlung der bis zu die-

sem Zeitpunkt erbrachten Serviceleistungen unter 
Abzug  bereits geleisteter Zahlungen innerhalb von 
vier (4) Wochen nach Erteilung der Abrechnung ver-
pflichtet.  

7.4 Unsere Servicetechniker werden nach Beendi-
gung der Arbeiten, bei länger dauernden Arbeiten 
täglich, eine Aufstellung über die aufgewandte Ar-

beitszeit vorlegen, die vom Kunden abzuzeichnen 
ist.  
7.5 Befindet sich der Kunde mit der Rücknahme der 
Servicegegenstände im Verzug, sind wir berechtigt, 

ihm für die Einlagerung der Servicegegentstände ei-
nen angemessenen Betrag zu berechnen.  
 

8. Ansprüche bei Sachmängeln  
Für mangelhafte Serviceleistungen- und sonstige 
Servicearbeiten leisten wir wie folgt Gewähr:  
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8.1 Ein festgestellter Mangel ist uns unverzüglich 
mit genauer Beschreibung schriftlich anzuzeigen.  

8.2 Alle nachweislich bereits bei Abnahme mangel-
haften Serviceleistungen werden nach unserer Wahl 
entweder unentgeltlich nachgebessert, oder erneut 

erbracht. Der Kunde hat uns ausreichend Zeit und 
Gelegenheit zur Nacherfüllung einzuräumen. Von 
der Pflicht zur Nacherfüllung sind wir im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen befreit. Bei nur un-

erheblicher Abweichung von der vereinbarten oder 
üblichen Beschaffenheit oder Brauchbarkeit beste-
hen Mängelansprüche nicht.  

8.3 Von den durch die Nacherfüllung entstehenden 
Kosten tragen wir bei berechtigten Beanstandungen 
die Kosten der Ersatzteile einschließlich des Versan-

des sowie die angemessenen Kosten für den Aus- 
und Einbau. Weitergehende Kosten trägt der Kunde.  
8.4 Im Falle des Fehlschlagens der Nacherfüllung ist 
der Kunde berechtigt, nach seiner Wahl die Vergü-

tung zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. 
Auf unser Verlangen wird der Kunde uns in ange-
messener Frist erklären, welches Recht er ausüben 

will.  
8.5 Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen 
oder im Zusammenhang mit Mängeln oder Mangel-
folgeschäden bestehen, gleich aus welchem Rechts-

grund, nur nach Maßgabe der Regelungen in Nr 12.  
8.6 Die Verjährungsfrist für mangelhafte Serviceleis-
tungen beträgt 12 Monate ab Abnahme, mit Aus-

nahme der in Nr.12.2 genannten Fälle, für welche 
die gesetzliche Verjährungsfrist gilt.  
8.7 Werden vom Kunden oder Dritten ohne unsere 

vorherige ausdrückliche Zustimmung unsachgemäß 
Arbeiten, Änderungen oder Instandsetzungen am 
Servicegegenstand vorgenommen, so bestehen für 
diese und die daraus entstehenden Folgen keine 

Mängelansprüche. Entsprechendes gilt, wenn auf 
Wunsch des Kunden der Austausch erneuerungsbe-
dürftiger Teile unterbleibt.  

8.8 Eine Haltbarkeits- und/oder sonstige Garantie 
geben wir für unsere Serviceleistungen grundsätz-
lich nicht. Insofern ist keiner unserer Beschreibun-
gen, Zusagen oder sonstigen Äußerungen – weder 

vor noch bei Vertragsabschluss – Garantiecharakter 
beizumessen.  
8.9 Sollte einer unserer Angaben beabsichtigt oder 

unbeabsichtigt doch Garantiecharakter zukommen, 
haften wir nur in dem Umfang, in dem die Garantie 
gerade bezweckt hatte, den Kunden gegen die ein-

getretenen Schäden abzusichern.  
 
9. Ersatzteile  
Ersatzteile werden zu den jeweils gültigen Listen-

preisen nach Maßgabe unserer Allgemeinen Liefer-
bedingungen veräußert, soweit nachstehend nichts 
Abweichendes vereinbart ist. Für nicht von uns be-

zogene Ersatzteile übernehmen wir keine Haftung. 
Ersatzteile, die gesondert für einen Auftrag herge-
stellt und/oder beschafft werden müssen, können 
nicht zurückgegeben werden. Bestellte und verein-

barungsgemäß gelieferte Teile nehmen wir nur ge-
gen Zahlung von 20% des Listenpreises zuzüglich 
Fracht und Verpackungskosten zurück.  

 
10. Eigentumsvorbehalt, Zurückbehaltungs- und 

Pfandrecht  
10.1 Wir behalten uns das Eigentum an den einge-
bauten Aggregaten, Ersatz- und Zubehörteilen (Vor-
behaltsgut), soweit es vorbehalten werden kann, bis 
zur vollständigen Bezahlung sämtlicher uns aus der 

Geschäftsverbindung mit dem Kunden zustehenden 
Forderungen vor. Bei laufender Rechnung dient das 
gesamte Vorbehaltsgut zur Sicherung unserer For-

derungen.  
10.2  Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist 
der Kunde verpflichtet, die Vorbehaltsware gegen 
Verlust oder Beschädigung ausreichend zu versi-

chern. Der Kunde ermächtigt uns, Ansprüche aus 
diesen Versicherungen gegenüber dem Versicherer 
geltend zu machen.  

10.3 Wir können an dem Vertragsgegenstand ein 
Zurückbehaltungsrecht ausüben, bis Zahlung gemäß 

Nr.4. geleistet ist und auch Zahlungen für gegebe-
nenfalls von uns erbrachte frühere Lieferungen 

und/oder Leistungen erfolgt sind.  
10.4 Uns steht an dem Vertragsgegenstand ein 
Pfandrecht zu. Machen wir von unserem Recht zum 

Pfandverkauf Gebrauch, so genügt für die Pfandver-
kaufsandrohung die Absendung einer Benachrichti-
gung durch Einschreibebrief an die letzte bekannte 
Anschrift des Kunden.  

10.5 Für den Fall, dass der Kunde nicht Eigentümer 
des reparierten Servicegegenstandes ist, tritt der 
Kunde uns den Anspruch und die Anwartschaft auf 

Eigentumsübertragung oder Rückübertragung nach 
vollständiger Tilgung bestehender Ansprüche Drit-
ter ab und ermächtigt uns hiermit unwiderruflich, 

für den Kunden zu erfüllen. Eine Verpflichtung, an-
stelle des Kunden zu erfüllen, besteht für uns jedoch 
nicht.  
10.6  Verletzt der Kunde die vorstehenden, in Nr. 10. 

genannten Pflichten erheblich, sind wir zum Rück-
tritt vom Vertrag berechtigt.  
 

11. Altteil- und Gebrauchsstoffentsorgung  
Dem Kunden obliegt die fachgerechte Entsorgung 
sämtlicher im Rahmen der Durchführung des Ser-
vicevertrages anfallender Altteile und Öle sowie 

sonstiger Gebrauchsstoffe, sofern nicht im Einzelfall 
etwas Anderes vereinbart worden ist. Soweit ge-
setzliche Vorschriften erlassen werden, die etwas 

Anderes bestimmen, verpflichtet sich der Kunde, 
mit uns eine angemessene Vereinbarung hinsicht-
lich der Entsorgung zu treffen. Dabei soll davon aus-

gegangen werden, dass sich die Vertragspartner zur 
Erfüllung der Entsorgungspflicht Dritter bedienen.  
 
12. Haftung  
12.1 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für 
Schadensersatzansprüche wegen, neben und statt 
der Leistung, und zwar gleich aus welchem Rechts-

grund (insbesondere wegen Beratungsfehlern, Ver-
letzung vertraglicher Pflichten, Mängeln, unerlaub-
ter Handlung) sowie für Aufwendungsersatz- und 
Freistellungsansprüche (nachfolgend Entschädi-

gungsansprüche). Die Regelungen bei Verzug (vgl. 
Ziffer 5) gehen vor.  
12.2 Wir haften für gegen uns gerichtete Entschädi-

gungsansprüche, insbesondere für Folgeschäden 
wie entgangenen Gewinn, Schäden wegen Betriebs-
unterbrechung, Produktions- und Nutzungsausfall 

sowie für indirekte Schäden, nicht. Diese Beschrän-
kung gilt nicht in den nachfolgenden Fällen:  
• Bei Vorsatz  
• Bei grober Fahrlässigkeit  
• Im Rahmen einer Garantiezusage, wobei die Haf-
tung auf den Umfang beschränkt ist, in dem die Ga-
rantie gerade bezweckt hatte, den Kunden gegen 

den eingetretenen Schaden abzusichern  
• Bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit  
• Bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz  
• Bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht. Bei leichter Fahrlässigkeit ist die 
Haftung jedoch beschränkt auf den Ersatz des ver-

tragstypischen, vorhersehbaren Schadens, soweit 
nicht wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit gehaftet wird. Wesentlich sind 

solche Vertragspflichten, die der Vertrag nach sei-
nem Inhalt und Zweck gerade gewährt; wesentlich 
sind ferner solche Vertragspflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
vertrauen darf.  
• In den sonstigen Fällen einer gesetzlich zwingen-
den Haftung.  
12.3 Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorste-
henden Regelungen nicht verbunden.  
12.4 Weitere Ansprüche, insbesondere Freistel-

lungsansprüche auf erstes Anfordern, sind ausge-
schlossen.  
12.5 Wird der Servicegegenstand bei uns durch den 

Kunden oder von ihm beauftragte Dritte beschädigt 
und werden dabei Personen verletzt und/oder un-
sere und/oder Sachen Dritter beschädigt, haftet der 

Kunde dafür. Ebenso haftet er für Schäden ein-
schließlich etwaiger Folgeschäden, die durch Ver-

schweigen von Mängeln verursacht werden.  
 
13. Datenschutz  
Es werden ausschließlich Unternehmensdaten ge-
spei-chert, die zur Abwicklung eines Geschäfts be-
nötigt wird. Mit jedem Geschäft oder geschäftsähn-
lichen Vorgang, wie einer Angebotsanforderung, ei-

nem Auftrag, einer Bestel-lung, einer Lieferung, Lie-
ferungs- und Leistungsanforde-rung oder sonstigen 
Leistungen des Hauses, stimmen Sie automatisch ei-

ner Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten, ge-
mäß der neuesten Fassung der Datenschutzver-ord-
nung (DSGVO), zu. 

 
14. Allgemeine Bestimmungen  
14.1 Unsere Servicetechniker sind nicht berechtigt, 
für uns verbindliche Erklärungen abzugeben oder 

entgegenzunehmen.  
14.2 Der Kunde zeigt uns einen Wechsel seines 
Wohn- oder Firmensitzes sowie Änderungen in der 

Rechtsform und in Haftungsverhältnissen seines Un-
ternehmens unverzüglich an.  
14.3  Mit Abschluss des jeweiligen Vertrages gilt 
gleichzeitig die Erlaubnis zu Probefahrten und -eins-

ätzen der Servicegegenstände als erteilt. (Fahrauf-
trag) 
14.4  Bei der Übernahme von Serviceleistungen an 

Servicegegenständen, die nicht von uns geliefert 
worden sind, können wir den Vertragsabschluss von 
einer vorherigen Untersuchung der Servicegegen-

stände abhängig machen. Die Kosten der vorherigen 
Untersuchung sowie etwaige damit verbundene 
sonstige Kosten werden dem Kunden gesondert in 
Rechnung gestellt.  

14.5 Wir sind berechtigt, unsere Rechte und Pflich-
ten aus dem jeweiligen Servicevertrag auf Dritte zu 
übertragen.  

 
15. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Anwendbares 

Recht  
15.1 Soweit nichts anderes vereinbart ist, werden 

die vertraglichen Service- und/oder sonstigen ver-
traglichen Leistungen an dem bei Vertragsschluss 
maßgeblichen Sitz des Kunden erbracht.  

15.2 Sofern für Erklärungen und/oder Mitteilungen 
jeglicher Art die Einhaltung der Schriftform gefor-
dert wird, ist Textform im Sinne des § 126 b BGB not-

wendig, aber auch ausreichend, es sei denn, die Ver-
tragspartner vereinbaren ausdrücklich Schriftform 
im Sinne des § 126 BGB.  
15.3 Für diese ALB und alle Rechtsbeziehungen zwi-

schen uns und dem Besteller gilt das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland unter Ausschluss internati-
onalen Einheits-rechts, insbesondere des UN-Kauf-

rechts. Voraussetzungen und Ausschließlicher – 
auch internationaler - Gerichtsstand für alle sich aus 
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
ergebenden Streitigkeiten ist unser Ge-schäftssitz in 

Hofheim-Wallau. Wir behalten uns vor, den Bestel-
ler auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu 
verklagen. 

15.4 Abweichungen und Änderungen unserer Ser-
vicebedingungen müssen schriftlich vereinbart sein 
und sind nur dann wirksam, wenn auf die zu än-

dernde Bestimmung ausdrücklich Bezug genommen 
wird. Sollten einzelne Bestimmungen dieser ASB un-
wirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen davon unberührt. 

Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nach-
weise insbesondere bei Zweifeln über die Legiti-
mati-on des Erklärenden bleiben unberührt 
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1. Allgemeines, Geltungsbereich  

1.1. Die nachstehenden Bedingungen (ALB) gelten für alle 

unsere Kauf- und , Werklieferungsverträge über Waren 
(Lieferungen) sowie Beratungen und sonstigen zugehörige 
vertraglichen Nebenleistungen mit unserem Kunden 

(nachfolgend: „Besteller“), der Unternehmer (§ 14 BGB), 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öf-
fentlich-rechtliches Sondervermögen ist.  
1.2. Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die ALB in 

der zum Zeitpunkt der Bestellung des Bestellers gültigen 
bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten 
Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige 

künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder 
auf sie hinweisen müssten. Über Änderungen unserer ALB 
werden wir den Besteller unverzüglich in Textform infor-

mieren. Sie gelten als genehmigt, wenn der Besteller nicht 
innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Ände-
rungen Widerspruch erhebt. Auf diese Folge werden wir 
ihn gesondert hinweisen. 

1.3. Unsere ALB gelten ausschließlich. Abweichende, ent-
gegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Bestellers werden nur dann und inso-

weit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrück-
lich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis 
gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in 
Kenntnis der AGB des Bestellers die Lieferung an ihn vor-

behaltlos ausführen. 

2. Angebot, Vertragsschluss und Leistungsumfang  

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbind-
lich. Das gilt auch, wenn wir dem Besteller zum Angebot 
weitere Unterlagen, wie Kataloge, Prospekte, Rundschrei-

ben, Anzeigen, Abbildungen, technische Dokumentatio-
nen und Preislisten überlassen. An Kostenanschlägen, 
Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns 
die Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten 

nicht zugänglich gemacht werden. 
2.2. Die Bestellung der Ware durch den Besteller gilt als 
verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestel-

lung nichts anderes ergibt ist der Besteller an seine Bestel-
lung drei Wochen gebunden. Der Kaufvertrag ist abge-
schlossen, wenn wir die Annahme der Bestellung inner-

halb dieser Frist schriftlich bestätigt oder die Liefe-
rung/Leistung ausgeführt haben. Für den Leistungsum-
fang ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßge-
bend. Falls eine solche nicht vorliegt, richtet sich der Leis-

tungsumfang, rechtzeitige Annahme vorausgesetzt, nach 
unserem schriftlichen Angebot. 

3. Preise und Zahlungen 

3.1. Unsere Preise gelten für den in den Auftragsbestäti-
gungen aufgeführten Leistungs- und Lieferungsumfang 
und mangels besonderer Vereinbarung ab Lagerstandort 

(Hofheim-Wallau oder Frankenthal) inklusive Verladung 
jedoch exklusive zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. 
Fracht, Verpackung und (Transport-)Versicherung, sowie 

etwaige Zölle, Gebühren Steuern und andere öffentlicher 
Abgaben trägt der Besteller. 
3.2. Soweit den vereinbarten Preisen Listenpreise zu-

grunde liegen und die Lieferung mehr als 4 Monate nach 
Vertragsschluss erfolgen soll, gelten die am Tage der Aus-
lieferung gültigen Listenpreise. Ebenfalls werden zwi-
schenzeitlich eingetretene Transportkostenerhöhungen, 

oder Umsatzsteuererhöhungen dem vereinbarten Preis 
zugeschlagen. Die Verpackung wird zu Selbstkosten be-
rechnet. 

3.3. Falls keine besonderen Vereinbarungen getroffen 
sind, sind Rechnungsbeträge ohne jeden Abzug zu leisten, 
und zwar binnen 8 Werktagen ab Rechnungsdatum. Wir 
sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäfts-

beziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung/Leistung 
ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse oder Leistung ei-
ner Anzahlung durchzuführen. Einen entsprechenden Vor-

behalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestäti-
gung. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Ein-
gang beim Verkäufer. Kommt der Besteller in Zahlungsver-

zug, so berechnen wir ihm Verzugszinsen in Höhe von 9 %-
Punkten p.a. über dem Basiszinssatz, mindestens aber 3% 
p.a. . Die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer 
Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt, ebenso 

wie unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeits-
zins (§ 353 HGB).  
3.4. Wird bereits die vereinbarte Anzahlung nicht recht-

zeitig geleistet, so sind wir berechtigt, nach Setzung einer 
angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 

Werden nach Vertragsabschluss Umstände bekannt, die 
die Kreditwürdigkeit des Bestellers wesentlich zu mindern 

geeignet sind, und durch welche die Bezahlung unserer of-
fenen Forderungen aus dem Vertragsverhältnis gefährdet 
wird, so können wir für ausstehende Lieferungen/Leistun-

gen Vorauszahlungen oder geeignete Sicherheiten verlan-
gen. Kommt der Besteller solchem Begehren binnen der 
gesetzten Frist nicht nach, sind wir nach den gesetzlichen 
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und ggf. zum 

Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträ-
gen über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelan-
fertigungen), können wir den Rücktritt sofort erklären; die 

gesetzlichen Regelungen über die Entbehrlichkeit der 
Fristsetzung und weitergehenden Schadensersatz bleiben 
unberührt.  

3.5. Zahlungen mittels Wechsels oder Schecks gelten erst 
nach ihrer Einlösung als bewirkt. Die jeweiligen Diskont- 
bzw. Bankspesen gehen zu Lasten des Bestellers.  
3.6. Gegenüber fälligen Zahlungsansprüchen kann der Be-

steller nur mit eigenen unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aufrechnen. Die Zurückhal-
tung von Zahlungen ist dem Besteller nicht gestattet. 

4. Lieferfristen 

4.1. Lieferfristen und -termine können verbindlich und 

unverbindlich sein. Verbindliche Lieferfristen müssen als 
solche bezeichnet und von uns bei Annahme der Bestel-
lung bestätigt werden. Die Lieferfrist beginnt mit der Ab-
sendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Ein-

gang sämtlicher vom Besteller zu beschaffenden Unterla-
gen und Klarstellung aller technischen Details sowie nicht 
vor Eingang einer verlangten oder vereinbarten Anzah-

lung oder vor dem Zustandekommen einer etwaigen Fi-
nanzierung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zum 
Ablauf der Frist die Versandbereitschaft dem Besteller 
mitgeteilt wurde.  

4.2. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichun-
gen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfanges 
seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vor-

behalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen un-
ter Berücksichtigung unserer Interessen für den Kunden 
zumutbar sind. 

4.3. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die 
wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können 
(Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Bestel-
ler hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die 

voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung 
auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind 
wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzu-

treten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestel-
lers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nicht-
verfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbeson-
dere auch die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch 

unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungs-
geschäft abgeschlossen und diesen sorgfältig ausgewählt 
haben. Wir verpflichten uns, in diesem Fall unsere Ansprü-

che gegen den Lieferanten auf Verlangen an den Besteller 
abzutreten. 
Wird die Fertigstellung des Auftragsgegenstandes infolge 

solcher unvorhergesehenen Umstände unmöglich oder ist 
sie nur unter erheblichen wirtschaftlichen Aufwendungen 
möglich, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

5. Lieferung, Lagerkosten, Gefahrübergang, Abnahme, 

Annahmeverzug 

5.1. Die Lieferung der Ware erfolgt ab Lagerstandort (Hof-

heim-Wallau oder Frankenthal), wo auch jeweils der Erfül-
lungsort ist. Wir sind berechtigt, die vertragliche Leistung 
in Teillieferungen zu erbringen, wenn dies für den Bestel-
ler zumutbar ist. Auf Verlangen, Kosten und Gefahr des 

Bestellers wird die Ware an einen anderen Bestimmungs-
ort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas ande-
res vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versen-

dung (insbesondere Transportunternehmen, Versand-
weg, Verpackung) selbst zu bestimmen. 
5.2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälli-

gen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der 
Übergabe auf den Besteller über, beim Versendungskauf 
einschließlich der Verzögerungsgefahr bereits mit Über-
gabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder 

der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten 
Person oder Anstalt, und zwar unbeschadet etwaiger von 
uns zu erbringender Montage oder Aufstellung am Emp-

fangsort. Nur soweit eine Abnahme von Leistungen aus-
drücklich vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang 

maßgebend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, 
wenn der Besteller im Verzug der Annahme ist. 

5.3. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers hinaus-
geschoben, kommt er in Annahmeverzug, unterlässt er 
eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lie-

ferung aus anderen, vom Besteller zu vertretenden Grün-
den, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehen-
den Schadens einschließlich Mehraufwendungen zu ver-
langen. Dies sind insbesondere, aber nicht ausschließlich 

Lagerkosten, die wir ihm, beginnend mit dem 1. des Fol-
gemonatsnach Anzeige der Versandbereitschaft, mit 0,5 % 
des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat 

berechnen können, sofern die durch die Lagerung entste-
henden Kosten nicht nachweislich höher sind.   
5.4. Im Fall der endgültigen Nichtabnahme sind wir be-

rechtigt, eine pauschale Entschädigung iHv 12 % des Kauf-
preises zu berechnen. 
5.5. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere 
gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz weiterer 

Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Rück-
tritt/Kündigung) bleiben unberührt. Die Pauschalen gem. 
Ziff. 5.3 und 5.4 sind aber auf weitergehende Geldansprü-

che anzurechnen. Dem Besteller bleibt der Nachweis ge-
stattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich 
geringerer Schaden als vorstehende Pauschalen entstan-
den ist. 

5.6. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwe-
sentliche Mängel aufweisen, entgegenzunehmen, unbe-
schadet der Rechte aus nachfolgender Ziffer 7. 

6. Eigentumsvorbehalt 

6.1. Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen 

Bezahlung unserer sämtlichen gegenwärtigen Forderun-
gen aus dem Kaufvertrag/Liefervertrag und einer laufen-
den Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechts-
grund, (gesicherte Forderung) unser Eigentum.  

6.2. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen unse-
rer Vorbehaltsware sind dem Besteller vor vollständiger 
Bezahlung der gesicherten Forderungen nicht gestattet. 

Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbeson-
dere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir 
berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Ver-

trag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Ei-
gentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabe-
verlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des 
Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware 

heraus zu verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. 
Zahlt der Besteller den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir 
diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Besteller 

zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung ge-
setzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den ge-
setzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 
6.3. Der Besteller ist bis auf Widerruf gemäß unten Ziff. 

6.3.3 befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu 
veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten 

ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen: 
6.3.1. Unser Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch 
auf durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung 

unserer Waren entstehende Produkte. Bleibt bei einer 
Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren 
Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir 
Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der ver-

arbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im 
Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie 
für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

6.3.2. Bis zur vollständigen Tilgung der gesicherten 
Forderungen tritt der Besteller im Falle der Weiterveräu-
ßerung unserer Ware oder des entstandenen Produktes 
gem. vorstehender Ziff. 6.3.1 schon jetzt sämtliche ihm 

aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen 
und sonstigen Ansprüchen mit allen Nebenrechten in 
Höhe der gesicherten Forderungen bzw. unseres etwaigen 

Miteigentumsanteils zur Sicherheit an uns ab. Wir neh-
men die Abtretung hiermit an. Die in Ziff. 6.2 genannten 
Pflichten des Bestellers gelten auch in Ansehung der abge-

tretenen Forderungen. 
6.3.3. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Be-
steller neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die 
Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen 

Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein 
Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Ei-
gentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts 

gem. Ziff. 6.2 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so 
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können wir verlangen, dass der Besteller die Abtretung 
dem Drittenbekannt gibt  und uns die abgetretenen For-

derungen und deren Schuldner nennt sowie alle zur Gel-
tendmachung unserer Rechte bzw. Einzug der abgetrete-
nen Forderungen gegen den Dritten erforderlichen Anga-

ben macht, Auskünfte erteilt sowie die notwendigen Un-
terlagen aushändigt. Außerdem sind wir in diesem Fall be-
rechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräuße-
rung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt ste-

henden Waren zu widerrufen.  
6.4. Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten 
den Betrag unserer insgesamt zu sichernden Forderungen 

um mehr als 20 %, so werden wir auf Verlangen des Be-
stellers Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 
6.5. Den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 

Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstige Zugriffe Drit-
ter und jede andere Beeinträchtigung der von uns unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware durch Dritte hat der 
Besteller uns unverzüglich anzuzeigen. Von etwaigen Kos-

ten einer unberechtigten Intervention stellt uns der Be-
steller frei. Der Besteller ist verpflichtet, die Eigentums-
vorbehaltsware in technisch einwandfreiem Zustand zu 

halten und erforderliche Reparaturen auf seine Kosten 
durchführen zu lassen. Wir sind berechtigt, die Vorbe-
haltsware auf Kosten des Bestellers gegen Diebstahl, 
Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versi-

chern, sofern nicht der Besteller selbst die Versicherung 
nachweislich abgeschlossen hat. 

7. Mängelhaftung 

7.1. Grundlage unserer Mängelhaftung ist die über die Be-
schaffenheit der Ware getroffene Vereinbarung, die keine 

Garantie darstellt. Als Vereinbarung über die Beschaffen-
heit der Ware gelten insbesondere die in unserer Auf-
tragsbestätigung enthaltene Produktbeschreibung und 
Herstellerangaben, soweit sie Gegenstand des einzelnen 

Vertrages sind. Nur soweit die Beschaffenheit nicht ver-
einbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu be-
urteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 1 S. 

2 und 3 BGB). Für öffentliche Äußerungen des Herstellers 
oder sonstiger Dritter (zB Werbeaussagen), auf die uns der 
Besteller nicht als für ihn kaufentscheidend hingewiesen 

hat, übernehmen wir jedoch keine Haftung. 
7.2. Die Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, 
dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rüge-
pflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei zum 

Einbau oder sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten 
Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall unmittelbar 
vor der Verarbeitung zu erfolgen. Erkennbare Mängel sind 

spätestens 10 Tage nach Lieferung, verdeckte binnen 10 
Tagen seit Kenntnis innerhalb der Gewährleistungsfrist in 
Textform anzuzeigen. Versäumte Untersuchung und/oder 
verspätete Mängelrügen führen zum Verlust aller Ge-

währleistungsansprüche bezüglich des entsprechenden 
Mangels nach den gesetzlichen Vorschriften. 
7.3. Mängelansprüche bestehen nicht bei 

 Mängeln oder Schäden die nach dem Gefahrübergang 
eintreten infolge (1) unsachgemäßer Nutzung oder (2) 

unsachgemäßer bzw. fehlender Wartung oder (3) sons-
tiger fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, insbe-
sondere unsachgemäße Lagerung, übermäßiger Bean-
spruchung (z.B. oberhalb der Nennnutzlast) oder (3) 

fehlerhafter Montage durch den Besteller oder Dritte o-
der Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel; 

 Mängeln oder Schäden die nach dem Gefahrübergang 

eintreten infolge nicht durch uns genehmigter Änderun-
gen oder Instandsetzungsarbeiten an der Ware; 

 Mängeln oder Schäden infolge natürlicher Abnutzung; 

 nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 

Beschaffenheit und bei nur unerheblicher Beeinträchti-
gung der Brauchbarkeit, insbesondere im Fall gem. Ziff. 
4.2 vorbehaltener Konstruktions- oder Formänderun-

gen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des 
Lieferumfanges seitens des Herstellers, sofern die Än-
derungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung 

unserer Interessen für den Besteller zumutbar sind; 

 bei der Lieferung gebrauchter Gegenstände soweit in 
der Auftragsbestätigung nichts Gegenteiliges genannt 

ist. 
7.4. Ist gelieferten Ware mangelhaft und wir zur Mängel-
beseitigung verpflichtet, können wir nach unserer Wahl 

Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbes-
serung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 
(Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die Nacherfüllung 

unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, 
bleibt unberührt.  

7.5. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung 
davon abhängig zu machen, dass der Besteller den fälligen 
Kaufpreis bezahlt. Der Besteller ist jedoch berechtigt, ei-

nen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des 
Kaufpreises zurückzubehalten.  
7.6. Der Besteller hat uns die zur geschuldeten Nacherfül-
lung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbe-

sondere nach unserer Wahl die beanstandete Ware zu 
Prüfungszwecken zu übergeben oder uns Zutritt zu dieser 
zu gewähren. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Be-

steller die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vor-
schriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet 
weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den er-

neuten Einbau, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau 
verpflichtet waren. Die Kosten hierfür trägt der Besteller. 
7.7. Kann der Mangel trotz zweier Nachbesserungsversu-
che oder trotz Ersatzlieferung nicht behoben werden, so 

ist der Besteller unter Ausschluss weitergehender Ansprü-
che berechtigt, den Kaufpreis entsprechend zu mindern o-
der vom Vertrag zurückzutreten. Bei einem unerheblichen 

Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 
7.8. Ansprüche des Bestellers auf Schadensersatz bzw. Er-
satz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Män-
geln nur nach Maßgabe von Ziff. 9 und sind im Übrigen 

ausgeschlossen. 
7.9. Der Besteller ist nur in dringenden Fällen aus Grün-
den der Gefahrenabwehr und zur Abwendung eines un-

verhältnismäßig hohen Schadens berechtigt, Mängel 
selbst oder durch Dritte auf unsere Kosten zu beseitigen. 
Er hat uns hiervon unverzüglich zu verständigen. Das 

Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn wir berechtigt 
wären, eine entsprechende Nacherfüllung nach den ge-
setzlichen Vorschriften zu verweigern.  
7.10. Bei berechtigten Beanstandungen tragen wir 

die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderli-
chen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten. Andernfalls können wir vom 

Besteller die aus dem unberechtigten Mangelbeseiti-
gungsverlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- 
und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die 
fehlende Berechtigung war für den Besteller nicht erkenn-

bar. 

8. Verjährung 

8.1. Die allgemeine Verjährungsfrist für Mängelansprüche 
aus Sach- und Rechtsmängeln bei der Lieferung neuer 
Ware beträgt ein Jahr ab Lieferung oder soweit eine Ab-

nahme erforderlich ist, ab der Abnahme.  
8.2. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts 
gelten auch, soweit dem Besteller vertragliche oder au-
ßervertragliche Schadensersatzansprüche zustehen, die 

auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die An-
wendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung 
würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. 

8.3. Unbeschadet dessen verjähren Schadensersatzan-
sprüche des Bestellers aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder aus vorsätzlichen oder 

grob fahrlässigen Pflichtverletzungen durch uns oder un-
sere Erfüllungsgehilfen jeweils nach den gesetzlichen Vor-
schriften. 
8.4. Im Rahmen der Nacherfüllung stellen Nachbesse-

rungsarbeiten kein Anerkenntnis dar und lösen somit kei-
nen Neubeginn der Verjährungsfrist aus, sondern die Ver-
jährungsfrist ist für den geltend gemachten Mangel wäh-

rend der Dauer der Nachbesserungsarbeiten gehemmt, § 
203 BGB. Auf den Lauf der Verjährungsfristen für andere 
Gewährleistungsansprüche (also solche, die nicht Gegen-
stand der Nachbesserung sind) haben die Nachbesse-

rungsarbeiten keinen Einfluss.  
8.5. Im Fall einer Ersatzlieferung beträgt die Gewährleis-
tungsfrist sechs Monate ab Ablieferung des Ersatzes, sie 

läuft mindestens aber bis zum Ablauf der ursprünglichen 
Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand.  

9. Haftung auf Schadenersatz, Rücktritt 

9.1.  Unsere Haftung auf Schadenersatz, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, für vertragliche und außervertragliche 
Pflichtverletzung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Ver-

schulden ankommt, nach Maßgabe dieser Ziff. 9 einge-
schränkt. 
9.2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei 

Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrläs-
sigkeit haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbe-

schränkungen (zB Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; 
unerhebliche Pflichtverletzung), nur  
9.2.1. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit,  
9.2.2. für Schäden aus der Verletzung vertragswe-
sentlicher Pflichten (Verpflichtung, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 

erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertrags-
partner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in die-
sem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den im Zeitpunkt 

des Vertragsabschlusses vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden beschränkt.  
9.3. Die sich aus 9.2 ergebenden Haftungsbeschränkun-

gen gelten auch bei Pflichtverletzungen durch bzw. zu-
gunsten von Personen, deren Verschulden wir nach ge-
setzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten 
nicht für, vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten 

unserer Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreter oder 
von uns selbst, soweit wir einen Mangel arglistig ver-
schwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 

Ware übernommen haben oder in den Fällen, in denen 
nach dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefer-
gegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat 
genutzten Gegenständen gehaftet wird.  

9.4. Soweit wir technische Auskünfte geben oder bera-
tend tätig sind und diese Auskünfte oder Beratung nicht 
zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten 

Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich 
und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 
9.5. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem 

Mangel besteht, kann der Besteller nur zurücktreten oder 
kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten ha-
ben. Ein freies Kündigungsrecht des Bestellers (insbeson-
dere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Üb-

rigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen. 

10. Abtretungsverbot 

Der Besteller ist nicht berechtigt, Forderungen gegen uns, 
gleich welcher Art, an Dritte abzutreten oder Dritte zur 

Geltendmachung solcher Forderung im eigenen Namen zu 
ermächtigen. 

11. Rechtswahl und Gerichtsstand 

11.1. Für diese ALB und alle Rechtsbeziehungen zwi-

schen uns und dem Besteller gilt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss internationalen Ein-
heitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. Vorausset-

zungen und  
11.2. Ausschließlicher – auch internationaler - Ge-
richtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmit-
telbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist unser 

Geschäftssitz in Hofheim-Wallau. Wir behalten uns vor, 
den Besteller auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand 
zu verklagen. 

12. Schlussbestimmungen, Form 

12.1. Abweichungen und Änderungen unserer ALB 
müssen schriftlich vereinbart sein und sind nur dann wirk-

sam, wenn auf die zu ändernde Bestimmung ausdrücklich 
Bezug genommen wird. 
12.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AVB 
unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Best-

immungen davon unberührt. 
12.3.  Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen 
des Bestellers in Bezug auf den Vertrag (zB Fristsetzung, 

Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schrift-
lich, dh in Schrift- oder Textform (zB Brief, E-Mail, Telefax) 
abzugeben. Gesetzliche Formvorschriften und weitere 
Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitima-

tion des Erklärenden bleiben unberührt. 

13. Datenschutz 

Es werden ausschließlich Unternehmensdaten gespei-

chert, die zur Abwicklung eines Geschäfts benötigt wird. 
Mit jedem Geschäft oder geschäftsähnlichen Vorgang, wie 
einer Angebotsanforderung, einem Auftrag, einer Bestel-

lung, einer Lieferung, Lieferungs- und Leistungsanforde-
rung oder sonstigen Leistungen des Hauses, stimmen Sie 
automatisch einer Speicherung und Verarbeitung Ihrer 
Daten, gemäß der neuesten Fassung der Datenschutzver-

ordnung (DSGVO), zu. 
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